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223 
.. Zweite VerordilUng 

zur Anderung der Verordnung 
über schulrechtliche Zuständigkeiten 

Vom 5. Mai 1997 

Aufgrund des § 8 Abs. 2 des Schulverwaltungsgesetzes 
(SchVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Januar 1985 (GV. NW. S. 155), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. April 1995 (GV. NW. S. 376), wird 
verordnet: 

Artikel I 
Die Verordnung über schulrechtliche Zuständigkeiten 

(ZustVOSchulR) vom 30. März 1985 (GV. NW. S. 324), 
geändert durch Verordnung vom 17. Januar 1988 (GV. 
NW. S. 60), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

,,§ 1 
Errichtung, Änderung und Auflösung 

von Schulen 
Der Bezirksregierung wird die Genehmigung der Be
schlüsse des Schulträgers über die Errichtung, Ände
rung und Auflösung öffentlicher Schulen im Sinne von 
§§ 4 und 4 a SchVG, für die nicht das Land Schulträger 
ist, übertragen." 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe b werden die Wörter "der 
Regierungspräsident" ersetzt durch die Wörter 
"die Bezirksregierung" . 

b) In Absatz 1 Buchstabe c und in Absatz 2 werden die 
Wörter "der Regierungspräsident, in dessen Be
zirk" jeweils ersetzt durch die Wörter "die Bezirks
regierung, in deren Bezirk". 

3. In den §§ 3 und 4 werden die Wörter "der Regierungs
präsident" jeweils ersetzt durch die Wörter "die Be
zirksregierung" . 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe b werden die Wörter "der Regie
rungspräsident" ersetzt durch die Wörter .,die 
Bezirksregierung" . 

b) in Buchstabe c werden die Wörter "der Regierungs
präsident, in dessen Bezirk" ersetzt durch die 
Wörter "die Bezirksregierung, in deren Bezirk"'. 

5. In § 6 werden die Wörter "des Regierungspräsidenten" 
ersetzt durch die Wörter "der Bezirksregierung" . 

Artikel 11 
Diese Verordnung tritt am 1. August 1997 in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Mai 1997 

1113 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gabriele Be h 1 e r 

- GV. NW. 1997 S. 106. 

.. Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

über die Wahlorgane 
für die Bundestagswahlen 

und die Europawahlen 
Vom 13. Mai 1997 

Aufgrund des § 9 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (EGBL I 
S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. November 1996 (BGBI. I S. 1712), und des § 4 des 
Europawahlgesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 8. März 1994 (BGBI. I S. 423, 555) in Ver
bindung mit § 9 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes wird 
verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über die Wahlorgane für die Bundes
tagswahlen und die Europawahlen vom 13. Dezember 
1988 (GV. NW. S. 536) wird wie folgt geändert: 

In § 1 Abs. 1 werden die Wörter "Der Innenminister 
ernennt<! ersetzt durch die Wörter "Die Bezirksregierun
gen ernennen" . 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 13. Mai 1997 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

216 
2023 

Der Innenminister 

Franz-Josef Kniola 

- GV. NW. 1997 S. 106. 

Neunte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Bestimmung 
Großer kreisangehöriger Städte 

und Mittlerer kreisangehöriger Städte 
zu örtlichen Trägem der öffentlichen Jugendhilfe 

Vom 14, Mai 1997 

Aufgrund des § 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG - vom 
12. Dezember 1990 (GV. NW. S. 664), geändert durch 
Gesetz vom 20. Dezember 1994 (GV. NW. S. 1115), wird 
verordnet: 

Artikel I 
In § 1 der Verordnung über die Bestimmung Großer 

kreisangehöriger Städte und Mittlerer kreisangehöriger 
Städte zu örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
vom 8. November 1991 (GV. NW. S. 553), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 8. März 1996 (GV. NW. S. 136), 
wird nach dem Wort "Gütersloh," das Wort" Gummers
bach," eingefügt. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Düsseldorf, den 14. Mai 1997 

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes N ordrhein-Westfalen 

Dr. Axel Horstmann 

- GV. NW. 1997 S. 106. 

Haushaltssatzung 
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

für das Haushaltsjahr 1991 
Vom 13. Mai 1997 

1. Haushaltssatzung 

Auf Grund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbands
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
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Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. S. 657) in Verbindung mit §§ 77 ff. der Gemeinde
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. S. 666), zuletzt geändert am 20. März 1996 (GV. 
NW. S. 124), hat die Landschaftsversammlung des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Beschluß 
vom 13. Februar 1997 folgende Haushaltssatzung erlas
sen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1997, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsver
bandes Westfalen-Lippe voraussichtlich eingehenden 
Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 

im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 

festgesetzt. 

§ 2 

4765793800 DM 
4765793800 DM 

683670950 DM 
683670950 DM 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im 
Haushaltsjahr 1997 zur Finanzierung von Ausgaben im 
Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investi
tionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 
41799000 DM festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausga
ben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künfti
gen Jahren erforderlich ist, wird auf 298981500 DM 
festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haus
haltsjahr 1997 zur rechtzeitigen Leistung von Ausga
ben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
600000000 DM festgesetzt. 

§ 5 
Die nach § 22 der Landschaftsverbandsordnung zu 
erhebende Landschaftsumlage wird auf 18,0% der für 
das Haushaltsjahr 1997 geltenden Bemessungsgrundla
gen festgesetzt. Die Umlage ist in Monatsbeträgen 
jeweils zum 15. eines Monats zu zahlen. 

§ 6 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haus
haltsausgleich im Jahre 1997 wieder hergestellt. Die im 
Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidie
rungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haus
haltsplans umzusetzen. 

§ 7 

1. Die im Stellen plan als künftig wegfallend (kw) 
bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der 
jetzigen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen nicht 
wieder besetzt werden. 

2. Wird einem Beamten/einer Beamtin ein Amt mit 
höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann der 
Beamte/die Beamtin mit Rückwirkung von höch
stens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewie
sen werden, soweit der Beamte/die Beamtin wäh
rend dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen 
oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrge
nommen hat und die Planstelle, in die er/sie einge
wiesen wird, besetzbar war. 

3. Im übrigen gelten die Bestimmungen zur Durchfüh
rung der Haushaltssatzung. 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts
jahr 1997 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 23 
Abs. 2 der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 79 Abs. 5 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
dem Innenministerium des Landes NordrheinWestfa
len als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 5. 3. 1997 
angezeigt worden. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit 
vom 16. 6. bis 24. 6. im Landeshaus, Münster, Freiherr- T. 
vom Stein-Platz 1, Zimmer-Nr. 295, öffentlich aus, und 
zwar jeweils montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 
15.30 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr. 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Landschafts
verbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluß der Landschaftsversammlung vorher be
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Landschaftsverband vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 13. Mai 1997 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Dr. Scholle 

- GV. NW. 1997 S. 106. 



108 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 19 vom 12. Juni 1997 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 2. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, 

Teilabscbnitt Oberbereich Dortmund 
- Östlicher Teil -

(Kreis SoestlHochsauerlandkreis) 
Vom 3. April 1997 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Ams
berg hat in seiner $itzung am 19. September 1996 die 
Aufstellung der 2. Anderung des Gebietsentwicklungs
planes für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 
Oberbereich Dortmund - Östlicher Teil - (Kreis Soest! 
Hochsauerlandkreis), beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 3. April 1997 -
VI B 1 - 60,19,06 - gemäß § 16 Abs, 1 des Landesplanungs
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29, Juni 1994 (GV, NW. S, 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 16.,Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Anderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla
nung. 

Die 2. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbe
reich Dortmund - Östlicher Teil - (Kreis SoestlHoch
sauerlandkreis), wird beim Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbe-

hörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregierung Arnsberg 
(Bezirksplanungsbehörde), beim Oberkreisdirektor des 
Kreises Soest sowie bei der Stadt Warstein zur Einsicht 
für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
. folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 1:;, Mai 1997 

Ministerum für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Ringel 

- GV, NW, 1997 S, 108, 
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